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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

 a) Dem Absatz 1 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 

 „Zu den Einnahmen in Geld gehören 
auch zweckgebundene Geldleistun-
gen, nachträgliche Kostenerstattun-
gen, Geldsurrogate und andere Vor-
teile, die auf einen Geldbetrag lauten. 
Satz 2 gilt nicht bei Gutscheinen und 
Geldkarten, die ausschließlich zum 
Bezug von Waren oder Dienstleistun-
gen berechtigen und die Kriterien des 
§ 2 Absatz 1 Nummer 10 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes erfül-
len.“ 

 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 aa) In Satz 11 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon ersetzt 
und es werden folgende Wörter 
angefügt: 

 „die nach Absatz 1 Satz 3 nicht zu 
den Einnahmen in Geld gehören-
den Gutscheine und Geldkarten 
bleiben nur dann außer Ansatz, 
wenn sie zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt werden.“ 

 bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Der Ansatz eines Sachbezugs für eine dem 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zu eigenen 
Wohnzwecken überlassene Wohnung unter-
bleibt, soweit das vom Arbeitnehmer gezahlte 
Entgelt mindestens zwei Drittel des ortsübli-
chen Mietwerts und dieser nicht mehr als 
25 Euro je Quadratmeter ohne umlagefähige 
Kosten im Sinne der Verordnung über die 
Aufstellung von Betriebskosten beträgt.“ 

u n v e r ä n d e r t  

7. § 9 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  

a) Nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 5a wird 
folgende Nummer 5b eingefügt: 

 

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 




